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(2) Die Fachkommissionen leiten die Weiterbildungsleiter 
gemäß § 8 an und überwachen in Zusammenarbeit mit den 
Räten der Bezirke, Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen, 
die Einhaltung der Bestimmungen dieser Anordnung.

(3) Die Fachkommissionen nehmen ihre Aufgaben nach 
einer von der Akademie erarbeiteten und vom Minister für 
Gesundheitswesen bestätigten Arbeitsordnung wahr.

(4) Die Mitglieder der Fachkommissionen erfüllen ihre Auf
gaben im Rahmen ihres Arbeitsrechtsverhältnisses. Sie sind 
zur Ausübung ihrer Tätigkeit freizustellen.

§ 6
Zusammensetzung der Fachkommissionen

(1) Mitglieder der Fachkommissionen sind:
— ein Fachapotheker der betreffenden Fachrichtung als Vor

sitzender,
— mindestens drei Fachapotheker der jeweiligen Fachrich

tung,
— ein Fachapotheker als Vertreter der entsprechenden Ar

beitsgemeinschaft der Pharmazeutischen Gesellschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik.

Zur Durchführung der Prüfungen können Vertreter der Be
triebe und Einrichtungen des Arzneimittelwesens als Berater 
hinzugezogen werden.

(2) Die Vorsitzenden der Fachkommissionen werden vom 
Rektor der Akademie mit Zustimmung des Ministers für Ge
sundheitswesen ernannt. Die Mitglieder der Fachkommissio
nen werden vom Rektor der Akademie im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden der jeweiligen Kommission ernannt. Die 
Pharmazeutische Gesellschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik ist vorschlagsberechtigt. Die Ernennung erfolgt je
weils für die Dauer von 4 Jahren.

§7
Weiterbildungseinrichtungen

(1) Die Weiterbildung zum Fachapotheker erfolgt in Ein
richtungen — einschließlich Hochschuleinrichtungen —, Institu
ten und Betrieben, die eine Weiterbildung, entsprechend den 
Bildungsprogrammen gewährleisten und hierfür staatlich 
zugelassen sind (nachfolgend Weiterbildungseinrichtungen ge
nannt).

(2) Die Leiter der Weiterbildungseinrichtungen sind für die 
in ihrer Einrichtung durchzuführende Gesamt- oder Teilwei
terbildung verantwortlich.

(3) Vorschlagsberechtigt für die Auswahl von Weiterbil
dungseinrichtungen sind:
— zentrale und örtliche staatliche Organe und wirtschaftslei

tende Organe,
— die Fachkommissionen.

(4) Die Genehmigung zur Gesamt- oder Teilweiterbildung ' 
für eine Fachrichtung erteilt das Ministerium für Gesund
heitswesen im‘ Einvernehmen mit' der jeweiligen Fachkom
mission auf Antrag des Leiters des betreffenden Betriebes 
bzw. der betreffenden Einrichtung.

§ 8
Wciterbildungsleiter

(1) Weiterbildungsleiter sind Fachapotheker der jeweiligen 
Fachrichtung, die durch die Teilnahme an Lehrgängen bei der 
Akademie einen entsprechenden Qualifizierungsnachweis er
worben haben. Die Weiterbildung kann vom Leiter der Wei
terbildungseinrichtung geleitet werden, wenn er Fachapothe
ker ist und den Qualifizierungsnachweis erworben hat. Die 
Weiterbildungsleiter führen die Aufgaben im Rahmen ihrer 
dienstlichen Obliegenheiten durch.

(2) Die Weiterbildungsleiter haben die Weiterbildung in ho
her Qualität auf der Grundlage der Bildungsprogramme zu 
sichern.

(3) Vom Weiterbildungsleiter sind jährlich Einschätzungen 
der Leistung und der Persönlichkeitsentwicklung des Apothe
kers anzufertigen. Nach Ablauf der Weiterbildung hat der 
Leiter der Weiterbildungseinrichtung auf der Grundlage die
ser jährlichen Einschätzungen und in Zusammenarbeit mit 
dem Weiterbildüngsleiter eine ausführliche Gesamtbeurteilung 
auszustellen, in der die erworbenen gesellschaftswissenschaft
lichen Kenntnisse, die fachspezifischen Kenntnisse, Fähigkei
ten und Fertigkeiten, die Persönlichkeitsentwicklung des Apo
thekers und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zum 
Ausdruck gebracht werden. Die Gesamtbeurteilung ist dem 
Apotheker in zweifacher Ausfertigung zu übergeben. Eine 
weitere Ausfertigung ist der Personalakte beizufügen.

§ 9

Delegierung und Zulassung

(1) Voraussetzung für die Aufnahme der Weiterbildung zum 
Fachapotheker sind
— die Approbation als Apotheker und
— die Delegierung durch die Versorgungseinrichtung oder 

durch das zuständige zentrale staatliche oder wirtschafts
leitende Organ.

(2) Über die Zulassung zur Weiterbildung, entsprechend der 
Vorgabe des Ministeriums für Gesundheitswesen, entscheidet 
der Rat des Bezirkes, Abteilung Gesundheits- und Sozial
wesen, in dessen Territorium der Apotheker tätig ist. Für 
Apotheker aus Betrieben und Einrichtungen, die zentralen 
staatlichen oder wirtschaftsleitenden Organen unterstehen, 
entscheidet der Rat des Bezirkes, Abteilung Gesundheits- und 
Sozialwesen, in dessen Territorium das betreffende Organ sei
nen Sitz hat.

§10
Dauer der Weiterbildung

(1) Die Dauer der Weiterbildung zum Fachäpotheker beträgt 
. für jede Fachrichtung 4 Jahre.

(2) Die Dauer der einzelnen Weiterbildungsabschnitte rich
tet sich nach der Erfüllung der in den Bildungsprogrammen 
festgelegten Anforderungen und wird vom Weiterbildungs
leiter im Einvernehmen mit dem Apotheker festgelegt. Kann 
eine Einigung nicht erzielt werden, hat der Weiterbildungs
leiter unverzüglich eine Entscheidung durch die Fachkommis
sion zu veranlassen.

(3) Die Weiterbildung zum Fachapotheker ist in der Regel 
ohne Unterbrechung durchzuführen.

(4) Unterbrechungen, die auf der Grundlage von Rechtsvor
schriften in Anspruch genommen werden, sind vom Weiter
bildungsleiter dem zuständigen Rat des Bezirkes, Abteilung 
Gesundheits- und Sozialwesen, bzw. dem zuständigen zentra
len staatlichen oder wirtschaftsleitenden Organ unverzüglich 
mitzuteilen. Während dieser Zeit kann die Weiterbildung in 
besonderer Form durch angeleitetes Selbststudium fortgeführt 
werden.

(5) -Beträgt die Unterbrechung gemäß Abs. 4 für die gesamte 
Dauer der Weiterbildung mehr als 6 Monate, verlängert sich 
die Gesamtdauer der Weiterbildung um die Zeit, die 6 Monate

- überschreitet.

(6) Bei Unterbrechungen sind Vereinbarungen über die Be-, 
dingungen' und die Terminstellung zwischen dem betreffen
den Apotheker und dem Weiterbüdungsleiter im Einverneh
men mit dem Leiter der Einrichtung nach Zustimmung durch 
die Fachkommission zu treffen. Sie sind Bestandteil der Wei
terbildungsvereinbarung gemäß § 12 Abs. 2.

§11
Zurücknahme der Zulassung zur Weiterbildung

(1) Die Zulassung zur Weiterbildung ist durch den Rat des 
Bezirkes, Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen, der sie 

! ausgesprochen hat, zurückzunehmen, wenn sich aus Tatsachen


